
Einnahme von Rauschgift oder anderen rausch
erzeugenden Substanzen in verschiedenen For
men). Diese Entscheidung und ihre Verwirkli
chung müssen dazu geführt haben, daß der 
Täter „schuldhaft“ in den Rauschzustand gera
ten ist. Voraussetzung dafür ist, daß der Han
delnde solche als berauschend erkannten Mittel 
zu sich genommen hat.

Jugendliche zum Beispiel, denen der Genuß von 
Alkohol von erwachsenen Personen aufgedrängt 
wird (begleitet von solchen Bemerkungen wie, 
daß von „ein paar Gläschen“ niemand betrunken 
wird) und die infolge Alkoholunverträglichkeit in 
einen Rauschzustand (eventuell auch pathologi
schen Rausch) geraten, haben sich nicht schuld
haft in den Rauschzustand versetzt.

Die Schuldhaftigkeit hinsichtlich des Erreichens 
des Rauschzustandes kann verschiedene Formen 
annehmen. Es kann sich jemand dazu ent
schlossen haben, sich durch den Genuß solcher 
berauschenden Mittel in diesen Zustand zu ver
setzen. Es kann aber auch so verlaufen, daß der 
Täter berauschende Mittel zu sich nahm und 
im Vertrauen auf seine Kondition der Ansicht 
war, daß er nicht in einen Rauschzustand gera
ten werde. Es kann aber auch so sein, daß der 
Täter bei forwährendem Genuß solcher Mittel 
an die Gefahr, in einen Rauschzustand zu gera
ten, nicht mehr gedacht hat, obwohl ihm die 
Wirkung solcher Mittel bekannt war. Schließ
lich kann die Schuldhaftigkeit darin bestehen, 
daß jemand, der sich erschöpft oder indispo
niert fühlt, derartige Mittel zu sich nimmt, ob
wohl ihm bewußt ist, daß unter diesen Umstän
den die Gefahr eines Rauschzustandes besteht.

Derartige Verhaltensweisen sind durch eine 
Verantwortungslosigkeit gekennzeichnet, die dar
in besteht, daß jemand sich selbst in schuldhafter 
Weise zu einer Gefahr für die Gesellschaft oder 
andere Personen gemacht hat, indem er Bedin
gungen setzte, die ihm die Möglichkeit zur Kon
trolle und zur verantwortungsbewußten Steuerung 
seines Verhaltens nahmen. Er hat ein Risiko 
heraufbeschworen, bei dem er selbst der Risiko
faktor ist.

Die zweite Ebene ist die sich im Rauschzu
stand selbst gestaltende subjektive Beziehung zur 
begangenen Tat. Die möglichst exakte Bestim
mung der hierbei anzuwendenden Kriterien ist 
deshalb besonders wichtig, weil § 15 Absatz 3 
StGB festlegt, daß bei Rauschtaten die Verant
wortlichkeit nach dem Gesetz zu bestimmen ist, 
das objektiv verletzt wurde. Dies wirft Probleme

hinsichtlich der Qualifizierung der im Rausch
zustand begangenen Tat auf.

Dabei ist davon auszugehen, daß ein 
Rauschzustand im Sinne des § 15 Absatz 2 
StGB, obwohl in ihm immer die Zurechnungs
fähigkeit aufgehoben ist, dennoch unterschied
liche Wirkungen auf die Psyche eines Men
schen ausübçn kann.124

Die erste mögliche Wirkung kann darin be
stehen, daß der berauschte, zurechnungsunfä
hige Täter noch über so viel Bewußtseinshelligkeit 
verfügte, daß ihm bewußt war und blieb, was er 
tat.125 Dieses Wissen um das „Was“ des Verhal
tens kann sich sowohl auf vorsätzliche als auch 
auf fahrlässige Taten beziehen.

So ist Verantwortlichkeit wegen vorsätzlicher Kör
perverletzung gegeben, wenn in einem Lokal ein 
Volltrunkener einen anderen Gast eintreten sieht, 
über den er sich „geärgert“ hat, deswegen auf ihn 
zugeht und niederschlägt, wobei er zwar alle inne
ren Hemmungen abgebaut hatte, dennoch aber 
sehr wohl wußte, was er tat.
Wegen fahrlässiger Herbeiführung eines schweren 
Verkehrsunfalls (vgl. § 196 Abs. 2. StGB) hat sich 
zum Beispiel auch ein Kraftfahrer zu verantwor
ten, der in der Ansicht, er werde das Fahrzeug 
trotzdem sicher bedienen können, in betrunke
nem Zustand ein Kraftfahrzeug führt und infolge 
der Herabsetzung seines Reaktionsvermögens ei
nen schweren Verkehrsunfall herbeiführt.

Die Bewußtseinshelligkeit kann in solchen Fäl
len verschieden stark sein, sie ist aber im Prin
zip immer gegeben. Dem Täter blieb die Er
kenntnis der Zielrichtung seines Verhaltens, 
wenngleich der Prozeß der Entscheidung zur 
Tat durch die Wirkung der berauschenden Mit
tel gestört war. Das Oberste Gericht hat in stän
diger Rechtsprechung bei der Behandlung der
artiger Fälle herausgearbeitet, das „Volltrunken
heit“ nicht zwingend bedeuten muß, daß der 
Täter „seine Umwelt nicht mehr wahrnehmen 
kann“, sondern durchaus noch fähig bleiben 
kann, „ein bestimmtes - meist unkompliziertes 
- Ziel“126 zu verfolgen.

Eine zweite mögliche Wirkung kann darin 
bestehen, daß der Täter in einen von Amnesie 
begleiteten Rauschzustand geraten ist, bei dem 
ihm jegliche Bewußtheit seines Verhaltens und

124 Vgl. Kriminalität und Persönlichkeit, a. a. O., 
S. 56 ff., S. 69 ff., S. 81 ff.

125 Vgl. OG-Urteil vom 13. 3. 1969, Neue Justiz, 
1969/9, S. 283.

126 ebenda
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